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Landratsamt Miesbach  

- Fachbereich Jugend und Familie - Team Unterhaltsvorschuss 
Rosenheimer Str. 12, 83714 Miesbach 

 

Hinweis zum Antrag auf Leistungen nach dem  
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 

Welche Unterlagen müssen Sie bei der Antragstellung mitbringen? 
 
Unverheiratete Antragsteller:  
 
− Personalausweis oder Reisepass,  
− Ausweis bzw. Aufenthaltstitel  
− Geburtsurkunde des Kindes,  
− Meldebestätigung bzw. Melderegisterauskunft  
− Unterhaltsfestsetzung o. ä., soweit vorhanden  
− Vaterschaftsanerkenntnis oder  -feststellung  
− Einkommensnachweise wie z.B.  
   - Kindergeld,  
   - Halbwaisenrente 
   - Unterhaltszahlungen durch den Vater des  
     Kindes  

Verwitwete Antragsteller:  
 
− Personalausweis oder Reisepass,  
− Ausweis bzw. Aufenthaltstitel  
− Geburtsurkunde des Kindes,  
− Meldebestätigung bzw. Melderegisterauskunft  
− Vaterschaftsanerkenntnis oder -feststellung  
− Sterbeurkunde des anderen Elternteils  
− Einkommensnachweise wie z.B.  
   - Kindergeld,  
   - Halbwaisenrente 
   - Unterhaltszahlungen durch den Vater des  
     Kindes 

 

Geschiedene oder getrenntlebende Antragsteller:  
 
− Personalausweis oder Reisepass,  
− Ausweis bzw. Aufenthaltstitel  
− Geburtsurkunde des Kindes,  
− Meldebestätigung bzw. Melderegisterauskunft  
− Erklärung über dauerndes Getrenntleben sein (diese Erklärung wird vom zuständigen Einwohner- 

 meldeamt ausgestellt) 
− Scheidungsurteil, Unterhaltsfestsetzung o. ä., soweit vorhanden oder wenn Sie einen Rechts-  

 anwalt beauftragt haben – eine Kopie über den bisherigen Schriftverkehr  
− Bei Anstaltsunterbringung des anderen Elternteils: Bestätigung der Anstalt, Gerichtsurteil o. ä.  
− Einkommensnachweise wie z.B.  
   - Kindergeld,  
   - Halbwaisenrente 
   - Unterhaltszahlungen durch den Vater des Kindes 
 

Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsan sprüche hat?  
 

Von der Unterhaltsvorschussstelle werden lediglich Leistungen in Höhe (ab 01.01.2010)  von derzeit 
monatlich 133,00 € für Kinder bis 6 Jahren  und 180,00 € für Kinder ab 6 bis 12 Jahren  (maximal 
aber nur insgesamt 72 Monate) gezahlt. 
 

Sollten Sie den vollständigen Unterhaltsanspruch Ihres Kindes geltend machen wollen, so berät, 
unterstützt und vertritt Sie in Unterhaltsfragen die „Beistandschaft“ vom Fachbereich für Jugend und  
Familie. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Familienname des Kindes. 
 
Buchstabe A – E Frau Paulus Tel: 08025/704-231 elke.paulus@lra-mb.bayern.de 

Buchstabe F - M Frau Geiger Tel: 08025/704-318 doris.geiger@lra-mb.bayern.de 

Buchstabe N - Z Herr Hölzlhammer Tel: 08025/704-230 helmut.hoelzlhammer@lra-mb.bayern.de 
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Landratsamt Miesbach  

- Fachbereich Jugend und Familie - Team Unterhaltsvorschuss 
Rosenheimer Str. 12, 83714 Miesbach 

 

Hinweis zum Antrag auf Leistungen nach dem  
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 

Wir bitten Sie bei der Antragstellung die unter Nummer 6 des beiliegendem Merkblattes zum 

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bzw. die umseitig aufgeführten Unterlagen  mit dem Antrag hier 

vorzulegen. 

 

Den Antrag sowie die dazugehörigen Unterlagen bitte n wir persönlich 
nachvorheriger telefonischer Terminvereinbarung unt er Vorlage des 

Personalausweis hier abzugeben.  
 

Für jeden Unterhaltsberechtigten (Kind) ist ein eig ener Antrag erforderlich. 
 

Ansprechpartner/in bzw. Sachbearbeiter/in:  
Die Zuordnung der Zuständigkeit richtet sich nach dem Familiennamen des Kindes 
 
Buchstabe Sachbearbeiter/in   

A – O Herr Uhlhorn 
Ich bin telefonisch erreichbar  

                  Mo – Do von 7:00 - 12:00 Uhr 

                           Fr von  7:00 - 09:00 Uhr 

            und Di, Do von 13:30 – 17:00 Uhr 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

0 80 25 / 704 - 240 

0 80 25 / 704 – 7240 

wolfgang.uhlhorn@lra-mb.bayern.de 
oder 

uvg@lra-mb.bayern.de 
 

P – Z Frau Bauer 
Ich bin telefonisch erreichbar 
 
                  Di bis Fr von 8:00 - 12:00 Uhr 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

0 80 25 / 704 - 234 

0 80 25 / 704 – 7234 

irene.bauer@lra-mb.bayern.de 
oder 

uvg@lra-mb.bayern.de 
 

 

Postanschrift 

Landratsamt Miesbach 
Fachbereich Jugend und Familie 
Unterhaltsvorschuss 
Postfach 303 
83711 Miesbach 
 


